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Mögliche Ausweisung eine Bodenplanungsgebietes im Landkreis Wolfenbüttel 

hier: Hinweise zur landwirtschaftlichen Flächennutzung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die an den Landkreis Wolfenbüttel angrenzenden Gebietskörperschaften Goslar, Hildesheim, Salz-
gitter und Braunschweig haben in der Vergangenheit jeweils Verordnungen zur Festsetzung von 
Bodenplanungsgebieten erlassen. Aktuelle wird dieser Schritt auch im Landkreis Wolfenbüttel dis-
kutiert. Die vorgenannten Verordnungen enthalten in der Regel keine speziellen Bewirtschaftungs-
vorgaben für die landwirtschaftliche Flächennutzung, sondern verweisen auf die Handlungsemp-
fehlungen und Beratungsangebote der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sowie geltende 
Höchstgehalte und Meldepflichten nach Lebensmittel- und Futtermittelrecht.  
 
Mit den genannten Beratungsempfehlungen stellt die Landwirtschaftskammer den Bewirtschaftern 
in belasteten Gebieten standortdifferenzierte Hinweise in Form von verschiedenen Merkblättern 
zur Verfügung. Hierzu zählen u.a. Anbauempfehlungen für schwermetallbelastete Böden zur Ge-
währleistung der Lebensmittel- und Futtermittelqualität, die unlängst in aktualisierter und ergänzter 
Fassung neu veröffentlicht worden sind. Darüber hinaus bietet die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen eine Spezialberatung für sensible Standorte an, mit der Landwirte weitere Informationen 
und Hinweise für eine angepasste Bewirtschaftung ihrer Flächen erhalten. Die genannten Veröf-
fentlichungen und Beratungsangebote berücksichtigen die geltenden Vorgaben des Lebensmittel-
rechts und des Futtermittelrechts, zu deren Einhaltung jeder Erzeuger verpflichtet ist.  
 
Die Verordnung des Landkreises Hildesheim verweist beispielsweise insofern darauf, dass im Be-
reich der Landwirtschaft als Grundlage der eigenverantwortlichen Bewirtschaftungsentscheidung 
für die Flächen die Beratung der landwirtschaftlichen Fachbehörde in Anspruch genommen wer-
den soll. Mit einer solchen Formulierung, die keine über das Lebensmittel- und Futtermittelrecht 
hinausgehenden Festsetzungen trifft, wäre u.E. die Ausweisung eines Bodenplanungsgebietes 
ohne unmittelbare Einschränkung der eigenverantwortlichen landwirtschaftlichen Nutzung möglich. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.: Borchers 
 
Ländliche Entwicklung 
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